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Mitteilungen.
An dieser Stelle werden U, . n{ragen die Redaktion erledigt, die
allgemeines Interesse beanspruchen können; Sie sind UrC. ein ernchen (*)

gekennzeichnet.

(Von der großen Wiener Volksmission Da ZUT
Zeit des KRedaktionsschlusses le große Volksmission och N1IC.

werden
abgeschlossen WAarT, annn DUr das vorläufige esulta genannt

Beiım ersten Termin, bıs 18 November, fand Mıssion
in arr- un Klosterkirchen: ätig el 171Missionäre. Die Gesamtzahl der abgelegten Beichten beträgt

NUur das esulta einer kleinen Kırche ıst och ausständig126.299 ((Gegenwärtig iindet 1ss1ıon iın arr- und Kloster-
kirchen Sta miıt Schluß Dezember.

So viel äßt sich jetz bereıts N, daß angesichts der
Iurchtbar traurıgen religiösen un wirtschaftlichen Lage dierwartungen weıt übertroffen sınd. Eıine Dar-stellung wırd 1m nächsten iolgen.Linz a. Bogsrucker JE Volksmissionär.

I1 (Die Kinder Konfessionsloser Österreich.) Auf
Grund der klaren Bestimmungen des Gesetzes VO 25 Maı 1868,R.-G.-Bl Nr 49, Art un hat Judikatur und Praxıs den
Standpunkt vertreten, daß Kınder, die infolge iıhrer Abstam-
INUNG einer staatlıch anerkannten Konfession angehören, uUurc
eine Sspätere Religionslosigkeitserklärung ıhrer Eltern N1IC ındie Konfessionslosigkeit hinübergezogen werden. In gewaltsamerAuslegung des Staatsvertrages VOoNn ST Germain, Art 63, ng
INan das Gegenteil behaupten. Noch schlimmer wurde CS,als der Verwaltungsgerichtshof Jänner. 1924, /  9sıch auch qauf diesen Standpunkt tellte Neuestens Verterı auchdas Kultusminkhisterium diese Anschauung. Im Nachstehendeneın Fall, ıIn dem der Grazer Stadtrat zugunsten der Konfessions-losıgkeit entschied, die steiermärkische Landesregierung .. dieEntscheidung aufhob, das Kultusministe
tellte

rıum sS1ıe Wiedqr her-
Amt der stelerm. La 2.E 358 Sch 26 /9 1928 ndesreg., ' Abt

Gegenstand: Sch Joh., Karl, Franz
Religionsbekenntnis.

Miıt der Entscheidung VO unı 1928, 358 Sch26/9, wurde der Bescheid des Stadtrates in Graz vom unı1927, 11/2, Sch 46/1 25:; mıt welchem die VO KıindesvaterJoh Sch VvorgenommMene Anmeldung, daß seinem ustrı ausder römisch-katholischen Kirche seing legıtimierten, EZW. ehe-
„Theol.-prakt. (?zuart&lsc ft“ 192'  S


